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f
Verbandsmitteilungen

Jetzt erst recht Disziplin wahren!
Das Schweizervolk hat am 25. Februar 1951 die Autotransportordnung

(ATO) verworfen. Wir überlassen den Kommentar darüber der Tagespresse.

Mit dem Wegfall der ATO fällt ebenfalls die Begrenzung der landw. Transporte

auf monatlich 30 Stunden, höchstens jedoch 200 Stunden jährlich,
dahin.

Gemäss den Zollvorschriften, den Bestimmungen des Haftpflichtversiohe-
rungsvertrages und des Motorfahrzeuggesetzes (MFG), bleibt die Vornahme
von nicht-landwirtschaftlichen (industriellen) Transporten mit Landtraktoren
nach wie vor verboten. Wer derartige Transporte vornehmen will, soll
hochverzollte Traktoren und Treibstoffe verwenden, soll eine Haftpflichtversicherung

nach MFG eingehen und soll den Traktor höher versteuern als
einen Landtraktor.

Wir bitten unsere Mitglieder, sich strikte an die vorgenannten
Bestimmungen zu halten und sich keine diesbezüglichen Verfehlungen zuschulden
kommen zu lassen. Derartige Missbräuche würden sich anlässlich der
bevorstehenden Revision des MFG zu Ungunsten der Landtraktoren auswirken.

Wir verweisen ganz besonders auf das grosse Risiko, das man bei der
Vornahme von nicht-landwirtschaftlichen Transporten mit einem nach
Obligationenrecht gegen Haftpflicht versicherten Landtraktor eingeht: wenn bei
der Vornahme von derartigen Transporten ein Unfall passiert, so deckt die
Versicherungsgesellschaft den Schaden nicht.

Traktorhalter! benehmt Euch auf der Strasse diszipliniert und verkehrserzogen

und besorgt mit dem Landtraktor in Eurem eigenen Interesse nur
landwirtschaftliche Transporte Der Geschäftsausscbu9s.

Ein herzlicher Willkomm der Sektion Wallis!
Am 10. Februar 1951 versammelten sich in Sitten über 100 Traktorhalter zu einer

konstituierenden Versammlung.

Nach Anhörung eines Kurzreferates über die Tätigkeit des Schweizerischen Traktorverbandes

und seiner 16 Sektionen, beschloss die Versammlung einstimmig die Gründung des

Traktorverbandes Wallis.

Durch die Annahme des Art. 3 der Statuten wird der Verband Sektion unserer
Zentralorganisation. Wir werden auf diese wichtige Versammlung zurückkommen und heissen unsere

jüngste, siebzehnte Sektion recht herzlich willkommen.

Es lebe und gedeihe die Sektion Wallis Der Geschäftsausschuss.
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Wie viel mehr Freude'haben Sie an Ihrem Traktor, wenn er mit
PERFECTOL geschmiert ist. Perfectol schützt Ihren Traktor auch
bei größter Beanspruchung. Deshalb wird es Jahr für Jahr von immer
mehr Traktorenbesitzern verwendet. Große Betriebe, wie S.G.G.
Kerzers u. a. m. verwenden PERFECTOL seit Jahrzehnten.

PERFECTOL ist tausendfach praktisch erprobt.
PERFECTOL besitzt von Natur auf volle Schmierfähigkeit und kann

deshalb seinen Dienst bedeutend länger erfüllen.

PERFECTOL ist ein 100% pennsylvanisches Spezial-Motorenöl, das
sich für Sie mehr als bezahlt macht.

Geben auch Sie uns recht bald Ihre Bestellung auf. Wir werden Sie

zu Ihrer Zufriedenheit bedienen.

Mit freundlichem Gruß

OEL-BRACK AG.
Perfectol Motor Oils

Tel. (064) 2 27 57 Aarau
Mitglied Nr. 737 der Pennsylvania Grade Crude Oil Association

Vertretung für den Thurgau:
E. Hugelshofer AG., Amriswil, Tel. (071) 6 70 68

Der PERFECTOL-Tropfen hilft dem Traktorenbesitzer
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Der Zentralvorstand
wird am 31. März 1951 in Bern tagen. Die Sektionspräsidenten bitten ihre Mitglieder, ihnen

allfällige Wünsche und Vorschläge, die an dieser Sitzung behandelt werden sollen, bis zum
16. März 1951 bekanntzugeben.

Aufruf an die Traktorbesitzer und -führer
Mit Beginn der Frühjahrsarbeiten setzt die strenge Saison wieder ein. Damit ist

selbstverständlich die vermehrte Verwendung des Traktors verbunden. Der Geschäftsausschuss des

Schweizerischen Traktorverbandes bittet alle Traktorhalter und -führer, auch im kommenden
Jahr der Unfallverhütung die nötige Beachtung zu schenken. Haltet vor allem Kinder und
Jugendliche vom Traktor fern Jugendlichen unter 14 Jahren soll das Führen von Traktoren
auf verkehrsreichen Strassen nicht gestattet werden.

Wir zählen auf die Disziplin eines jeden Traktorhalters und -fiihrers auf der Strasse und
danken dafür allen aufrichtig.

Traktorführer von eurem Benehmen auf der Strasse, hängt die Stellung ab, die der
Landtraktor im kommenden MFG einnimmt. Denkt zu jeder Zeit daran

Der Geschäftsausschuss.

Fahre grundsätzlich

MARKENOEL «JB»
aus dem truslfrelen, mlttelständischenSpe*
zialgeschäft. Es Ist anerkannt besser als
ein gewöhnliches Auto- und Traktorenöl.

Jenzer/Bützberg
MOTORENOELE UND AUTOSERVICE

TELEPHON Q63/30117 • ZURICH-BERNSTRASSE

Mitglieder
werbei

Mitglieder

Traktoren-Treibstoffe
Oele
Fette

Emil Scheller Cie

AKTIENGESELLSCHAFT
ZÜRICH TEL. 32 68 60
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